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 Veröffentlicht am 16.03.1959

Norm

EO §37 Ak

Rechtssatz

Hier geht der Anspruch aus der Zession jedenfalls aber auch nicht so weit, daß man sagen könnte, er bildet zumindest

ein Recht, das die Exekutionsführung nach § 37 EO unzulässig mache.

Entscheidungstexte

3 Ob 79/59
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